
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/10/15 Ra 2020/16/0049
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.2020

Index

E3R E02101000

E3R E02200000

E3R E02201010

E3R E02201030

E3R E02202000

E3R E11606000

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §250 Abs2

BAO §93 Abs2

31987R2658 Kombinierte Nomenklatur

31992R2913 ZK 1992 Art12

32013R0952 ZK 2013 Art33

Rechtssatz

§ 250 Abs. 2 BAO erfasst nicht nur Beschwerden gegen Bescheide über verbindliche Zolltarifauskünfte (Art. 33 des

Unionszollkodex, früher Art. 12 des Zollkodex der Gemeinschaften), bei denen die Einreihung in den Zolltarif den

Spruchgegenstand bildet, sondern alle Fälle, in denen der Spruch eines bekämpften Bescheides von der Einreihung in

den Zolltarif abhängt.
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